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Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Jengen 

 

 

Gemeinde Jengen Öffnungszeiten Gemeindekanzlei Öffnungszeiten Wertstoffhof 

Kirchplatz 7, 86860 Jengen Montag – Donnerstag: Freitag: 

Telefon 0 8241 9 02 23 09:00 – 12:00 Uhr 15:00 – 17:00 Uhr 

Fax 0 8241 9 02 25 Dienstag: Samstag: 

Mail: info@jengen.de 19:30 – 20:30 Uhr 09:00 – 12:00 Uhr 

 

Bericht aus der 

38. Gemeinderatssitzung 

vom 16.01.2023 im Sitzungssaal 

 

Vorsitz: 1. Bürgermeister Ralf Neuner 

Gemeinderatsmitglieder: 13,  

entschuldigt: 1 Person 

Protokollführung:  

Gemeindesekretärin Margit Leinsle  

Zu TOP 3:  

Frau Haberberger, Soziale Entwicklung, Landkreis 

OAL und Frau Centa Meggle, Seniorenbeauftragte 

und Gemeinderätin Gde. Biessenhofen 

Zu TOP 4:  Herr Pahl vom Ing-Büro Dr. Schütz, 

Kempten und Herr Klaus, Bauamt VG Buchloe 

Presse: 2 Personen 

Zuhörer: keine 

Beginn: 19.00 Uhr 

Ende (öffentl.Teil): 21:25 Uhr 

 

Bürgermeister Neuner begrüßte die 

Gemeinderatsmitglieder, die Protokollführerin Frau 

Leinsle, Frau Haberberger und Frau Meggle sowie Herrn 

Klaus und Herrn Pahl, die Pressevertreter und wünschte 

den Anwesenden zu Beginn der ersten Sitzung alles 

Gute für‘s neue Jahr und einen guten Start. Die 

Sitzungseinladung erfolgte fristgerecht und die 

Beschlussfähigkeit ist mit den anwesenden 

Gemeinderatsmitgliedern gegeben. 

 

TOP 1:  Ergänzung / Änderung der Tagesordnung 

 

Die Gemeinderatsmitglieder hatten keine Einwände 

gegen die Tagesordnung.   

 

TOP 2: Protokollgenehmigung der 37. Sitzung des  

Gemeinderates vom 12.12.2022 – öffentlicher Teil 

 

Zum Protokoll der 37. Sitzung gab es keine Einwände. 

 

TOP 3: Seniorengerechtes Quartierskonzept für die 

Gemeinde Jengen 

 

Mit dem Landkreis Ostallgäu besteht seit längerer Zeit 

ein fachlicher Austausch um Möglichkeiten auszuloten, 

ein seniorengerechtes Quartiersmanagement in Jengen 

auf den Weg zu bringen. Im Landkreis Ostallgäu sind 

Quartiersmanager/-innen bereits im Markt Irsee und in 

der VG Biessenhofen tätig. Die Nachbarkommunen 

Stadt Buchloe und Markt Waal befassen sich ebenfalls 

derzeit mit dem Thema und haben bereits 

entsprechende Beschlüsse hierüber gefasst.  

Bürgermeister Neuner hat zu diesem 

Tagesordnungspunkt Frau Haberberger, Leiterin Abt. 

‚Soziale Entwicklung‘ beim Landratsamt Ostallgäu und 

Frau Centa Meggle, Seniorenbeauftragte und 

Gemeinderätin von Biessenhofen eingeladen um über 

die Installation eines seniorengerechtes 

Quartierskonzepts bzw. über erste Erfahrungen in 

Biessenhofen zu berichten. 

 

Zu Beginn Ihres Power-Point-Vortrages stellte Frau 

Haberberger eine Alterspyramide für Jengen vor, nach 

denen derzeit 450 Personen über 65 Jahre und älter 

sind. Im Jahr 2033 steigt diese Zahl auf rund 680 

Personen. Damit einher geht zwangsläufig die 

Veränderung der Lebenswelt der Senioren mit allen 

Schwierigkeiten des täglichen Lebens. Die allermeisten 

Menschen wollen so lang wie möglich zuhause bleiben, 

daher soll sich die Gemeinde rechtzeitig auf die 

Veränderungen einstellen und den Aufbau von 

Strukturen für ein seniorengerechtes Wohnumfeld 

schaffen. Dies gelingt nach Aussage von Frau 

Haberberger und Frau Meggle nur mit einem/r 

hauptamtlichen Quartiersmanager/in als 

Ansprechpartner/in mit eigenem Büro und telefonischer 

Erreichbarkeit.  

Mit einem seniorengerechten Quartierskonzept können 

zukunftsfähige Strukturen aufgebaut und etabliert 

werden, die es älteren Menschen ermöglichen, so lange 

wie möglich in ihrem vertrauten räumlichen und 

sozialen Wohnumfeld verbleiben bleiben zu können.  
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Bekanntmachungen 

Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit 

und Soziales hat Eckpunkte für seniorengerechte 

Quartierskonzepte veröffentlicht. Darin wird 

herausgestellt, dass ein Quartierskonzept 

 

• stets auf die bestehenden Ressourcen und 

Rahmenbedingungen der Situation vor Ort, in 

welchem die Menschen ihr tägliches Leben 

gestalten und ihre sozialen Kontakte pflegen, 

abgestimmt sein muss, 

• vom Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure, 

der aktiven Beteiligung der Kommune und der 

Bürgerinnen und Bürger, lebt, 

• sich kontinuierlich entwickelt und wächst, 

• kleinteilige und nachhaltige Wohn- und 

Versorgungsformen unterstützt, 

• einen Hilfemix aus Haupt- und Ehrenamt für ein 

partnerschaftliches Miteinander im Gemeinwesen 

bietet.  

  

Quartiere können unterschiedlich ausgestaltet sein, 

sowohl urban als auch dörflich strukturiert. Mit einem 

Quartierskonzept kann eine Infrastruktur entwickelt 

und umgesetzt werden, die den Bedürfnissen älterer 

Menschen angepasst ist, damit sie möglichst 

unabhängig und selbstbestimmt in ihrem Wohn- und 

Sozialumfeld leben können.  

 

Als wesentliche Bausteine oder Handlungsfelder zeigt 

das Eckpunktepapier des Ministeriums die Bereiche 

„Wohnen und Grundversorgung“, „ortsnahe 

Unterstützung und Pflege“ sowie „Beratung und soziale 

Netzwerke“ auf.  

 

Als Beispiele werden u.a. genannt 

 

a) für den Bereich „Wohnen und Grundversorgung“: 

• Initiierung und Vermittlung von 

Wohnberatungsangeboten für ältere Menschen, 

• Einsatz von neuen Technologien (AAL-Systeme), 

• Gestaltung eines seniorengerechten 

Wohnumfeldes (z.B. barrierefreie Gehwege, 

Grünanlagen, Bänke usw.), 

• Sicherung der Infrastruktur und Mobilität (z.B. 

Sicherung örtlicher Einkaufsmöglichkeiten, 

Begleitung beim Aufbau neuer Mobilitätsangebote 

wie z.B. Bürgerbus), 

• Bereitstellung von barrierearmen und 

seniorengerechten Wohnungen (ggf. mit 

Serviceleistungen und Treffmöglichkeit), 

• Unterstützung beim Aufbau alternativer 

Wohnformen (z.B. Seniorenhausgemeinschaften, 

generationenübergreifendes Wohnen, ambulant 

betreute Wohngemeinschaften) 

 

b) für den Bereich „Ortsnahe Unterstützung und 

Pflege“: 

• Unterstützung beim Aufbau bürgerschaftlich 

getragener Nachbarschaftshilfen, die Alltagshilfen 

für ältere Menschen übernehmen (z.B. Besuchs-, 

Einkaufs-, Fahr- und Begleitdienste u.a.), 

• Sicherung qualifizierter häuslicher Betreuung und 

Versorgung, 

• Integration eines Stützpunktes eines ambulanten 

Pflegedienstes, 

• Vermittlung bzw. Unterstützung beim Aufbau von 

Betreuungs- und Entlastungsangeboten (z.B. 

Betreuungsgruppen, Helferkreise, haushaltsnahe 

Dienstleistungen), 

• Sensibilisierung der Anbieter sozialer 

Dienstleistungen, spezielle Zielgruppen zu 

berücksichtigen (hochaltrige Menschen, 

Menschen mit Demenz, ältere Menschen mit 

Migrationshintergrund, Palliativversorgung), 

• Initiierung geeigneter regelmäßiger 

Verpflegungsmöglichkeiten für Ältere (z.B. 

Mittagstisch, Essen auf Rädern) 

 

c) für den Bereich „Beratung und soziale Netzwerke“: 

• Anlaufstelle für alle Themen des Älterwerdens 

durch das Quartiermanagement, 

• Neutrale, auch aufsuchende Beratung (Präventive 

Hausbesuche), 

• Förderung und Begleitung von 

bürgerschaftlichem Engagement und Selbsthilfe, 

• Aufbau eines wertschätzenden gesellschaftlichen 

Umfelds (Teilhabemöglichkeiten, Kultur des 

Miteinanders, generationenübergreifende 

Angebote), 

• Aufbau eines öffentlichen Nachbarschafts- bzw. 

Quartiertreffs (z.B. Nachbarschaftscafe), 

• Initiierung bedarfsorientierter Begegnungs- und 

Bildungsangebote, wie z.B. 

Informationsveranstaltungen, Gesprächskreise, 

Ausflüge, kulturelle Angeboten Gruppen- und 

Sportangebote), 

• Vernetzung von Einrichtungen und Diensten im 

Quartier zur (Weiter)Vermittlung und 

Organisation von Hilfen, 

• Installation niedrigschwelliger Bildungsangebote 

für ältere Menschen zum Umgang mit digitalen 

Medien. 
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Bekanntmachungen 

Vorbereitung/Vorgehensweise  

Ausschlaggebend ist, dass Quartierskonzepte an den 

konkreten Bedarfen vor Ort ansetzen müssen. Hierfür 

ist der Start durch eine Analyse der Ist-Situation 

vorgegeben, bei deren Erstellung die Gemeinde, die 

Bürgerinnen und Bürger sowie lokale 

Schlüsselpersonen (z.B. kirchliche Vertreter, 

Dienstleister, Seniorenvertretungen usw.) im Rahmen 

eines Workshops eingebunden sind. Die Ergebnisse 

fließen in ein Konzept für ein seniorengerechtes 

Quartiersmanagement für die Gemeinde Jengen ein. 

Bei der Durchführung des Workshops sowie der 

anschließenden Konzepterstellung kann auf die 

Unterstützung und Koordination der AfA 

(Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung, 

München) zurückgegriffen werden. Diese 

Unterstützung ist in weiten Teilen kostenfrei. Auch der 

Landkreis Ostallgäu ist bereit, sich finanziell in die 

Erstellung des Konzeptes für ein Quartiersmanagement 

in die Gemeinde einzubringen. 

  

Finanzierung/Förderung 

Das fertig erstellte Konzept zur Einführung und 

nachhaltigen Umsetzung eines Quartiersmanagements 

in der Gemeinde Jengen wird dem Bayerischen 

Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 

anschließend zur Förderung vorgelegt. Bei positiver 

Entscheidung kann die Entwicklung und Umsetzung 

des seniorengerechten Quartiersmanagements mit 

einer Gesamtförderung von 80.000 Euro über maximal 

vier Jahre unterstützt werden. Als 

Fördervoraussetzungen müssen u.a. vorliegen: 

• Trägerschaft der Kommune, 

• Beschäftigung eines hauptamtlichen, qualifizierten 

Quartiersmanagers/einer Quartiersmanagerin, 

• Gesicherte Nachhaltigkeit, 

• Abstimmung des Vorhabens mit der Seniorenarbeit 

des Landkreises und der Koordinationsstelle 

„Wohnen im Alter“, 

• Netzwerkarbeit, bürgerschaftliches Engagement 

usw. 

  

Schaffung einer Stelle eines Quartiersmanagers/einer 

Quartiersmanagerin 

Ein seniorengerechtes Quartiersmanagement bedarf 

einer hauptverantwortlichen Koordinierung, um die 

damit verbundenen Aufgaben, welche in einem 

früheren Schritt im Rahmen des Konzeptes erarbeitet 

wurden, umzusetzen. Hierfür ist die Beschäftigung 

eines haupt-amtlichen qualifizierten 

Quartiermanagers/einer hauptamtlich qualifizierten 

Quartiers-managerin mit abgeschlossenem Studium 

„Soziale Arbeit“ oder vergleichbarer Ausbildung 

erforderlich.  

 

Der Quartiersmanager/die Quartiersmanagerin ist 

Anlaufstelle für alle Beteiligten. Als 

„Kümmerer“ vernetzt, moderiert, informiert und berät 

diese Stelle rund um Fragen des Älterwerdens vor Ort. 

Er/Sie sucht den Kontakt zur älteren Bevölkerung, 

macht auf ihre Wünsche und offenen Bedarfe 

aufmerksam und initiiert und unterstützt den Aufbau 

der noch fehlenden Angebote. Auch nach der Aufbau- 

und Förderphase muss die Finanzierung des 

Quartierskonzepts langfristig gesichert sein.  

 

Frau Meggle berichtete als Seniorenbeauftragte von 

ihren Erfahrungen bei der Einrichtung einer 

Quartiersmanagerin in der Gemeinde Biessenhofen, die 

in den vergangenen Coronajahren nicht einfach war. Die 

VG Biessenhofen mit ihren vier Gemeinden und den 

dazugehörigen Ortsteilen (rund 10.000 Einwohner) 

weisen ganz unterschiedliche Strukturen auf. In vielen 

Ortsteilen ist kein Arzt, keine Apotheke, keine 

Nachbarschaftshilfe und dergleichen oder ein 

Lebensmittelgeschäft da, das für die Senioren für die 

wohnortnahe Versorgung sehr wichtig ist. Zwei Jahre 

nach Einführung der Quartiersmanagerin hat sich der 

Bedarf nicht nur bestätigt, er wird auch sehr gut 

angenommen. Dies zeigen auch die Berichte, die dem 

Gemeinderat immer wieder mit den erbrachten 

Tätigkeiten vorgelegt werden. Ein 

‚Seniorenblättle‘ berichtet von den Angeboten und 

Neuigkeiten in der Gemeinde Biessenhofen und machen 

sie der Öffentlichkeit bekannt. 

 

Biessenhofen hatte das Glück, mit der Ausschreibung 

für einen Quartiersmanager/-in gleich zwei Personen 

einstellen zu können, die viel Erfahrung aus ihren 

bisherigen Tätigkeiten mitbringen und sich nun diese 

Stelle zu je ½ teilen. Die Personalkosten sind mit einer 

Erzieherin im Kindergarten vergleichbar. Das Büro 

befindet sich in Aitrang und die beiden Frauen sind 

immer telefonisch erreichbar.  

 

Nach eingehender Diskussion und der Erkenntnis, eine 

solche Einrichtung anzustreben, beschloss der 

Gemeinderat einstimmig, die erforderlichen Schritte 

einzuleiten und die notwendigen Haushaltsmittel 

2023/24 bereitzustellen.  

 

TOP 4: Bahnbrücke Oberer Tänneleweg; hier: 

Ersatzloser Rückbau der Brücke  

Mit DB - Sondervereinbarung – 

Maßnahmengenehmigung 

 

In der Gemeinderatssitzung am 15.03.2021 wurde über 

den schlechten Bauwerkszustand der sog. 

Tännelebrücke über die Bahnlinie Buchloe – Kaufbeuren 

berichtet.  
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Bekanntmachungen 

In dieser Sitzung wurde die Vergabe der 

Ingenieurleistungen für den ersatzlosen Rückbau der 

Brücke an das Ing.-Büro Schütz aus Kempten vergeben.  

 

Zum Informationsstand Anfang 2021 konnte nach dem 

Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) mit einer 50%igen 

Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn (DB) gerechnet 

werden. Im Laufe der Planungen und Abstimmungen 

mit der DB ist aufgrund einer Gesetzesnovelle des EKrG 

die Kostenbeteiligung der DB ersatzlos gestrichen 

worden. Zudem besteht jetzt eine nicht verhandelbare 

Forderung der DB, die Brückenfundamente komplett 

zurückzubauen. Da die Fundamente zum Teil deutlich 

unter den Gleiskörpern liegen, wäre für die 

aufwändigen Rückbauarbeiten ein mehrtägiges 

Zeitfenster für die Gleissperrungen und ein Schienen-

ersatzverkehr erforderlich. Zur Instandsetzung der 

Gleisanlagen müsste eine spezielle und sehr 

kostenintensive DB-Gleisbaumaschine zum Einsatz 

kommen. Nach der Vermessung und Abnahme der 

wieder hergestellten Schienenanlagen könnte im 

Anschluss der Bahnverkehr wieder freigegeben werden. 

 

Nach einer Kostenschätzung des Ing.-Büros Schütz 

würden in diesem Fall Rückbaukosten für die Gemeinde 

Jengen (ohne Nebenkosten) von rund 280.000 Euro 

anfallen.  

 

Eine andere Variante wäre nicht der Abriss, sondern 

eine Änderungsmaßnahme der Brücke in eine Rad- und 

Gehweg-Brücke um eine wirtschaftlichere Lösung zu 

erreichen. Eine Erneuerung des Brückenüberbaus für 

eine künftige Nutzung als Rad- und Gehwegbrücke wäre 

im Sinne des EKrG eine „Änderung einer sog. 

Kreuzungsanlage“. Somit hätte nach dem EKrG in 

Verbindung mit dem Bauprogramm „Bau und Ausbau 

kommunaler Radwege“ ein Zuwendungsverfahren über 

die Regierung von Schwaben (RvS) angestrebt werden 

können. Damit hätte auch nach dem EKrG die 

Forderung der DB zum Rückbau der Fundamente 

umgangen werden können. Diese Variante würde nach 

der Kostenschätzung ohne Nebenkosten rund 390.000 

Euro betragen.  

 

Um in den Genuss der Zuwendungen für den 

Radwegbau (60 % der zuwendungsfähigen Kosten) zu 

kommen, müsste die geplante Brücke zwingend in ein 

überörtliches und öffentlich gewidmetes Radwegenetz 

integriert sein. Die Gemeinde Jengen hat in den 

vergangenen Jahren -bisher leider vergeblich- versucht, 

hier das Radwegenetz südlich von Lindenberg 

kommend nach Weinhausen, Weicht, Jengen weiter zu 

entwickeln und ausbauen zu können. Somit kann auch 

eine wesentliche Fördervoraussetzung auf absehbare 

Zeit nicht erfüllt werden.  

 

Eine weitere Variante wäre der ersatzlose Rückbau mit 

DB Kreuzungsvereinbarung durch die Gemeinde Jengen, 

mit folgenden Punkten: 

 

• Ersatzloser Rückbau des Brückenüberbaus 

• Abtrag der Brückenwiderlager bis ca. 0,30 m 

unter Gelände 

• Geländeabtrag bzw. Herstellung von 

Böschungen 1-1,5 m an den Rampen 

• Kreuzungsvereinbarung zum Verbleib der 

tiefliegenden Fundamente im Bahngrund mit 

vorab Entschädigungsleistung an die DB 

 

Die Planungen der DB sehen vor, ab dem Jahr 2029 oder 

später den Ersatzneubau der DB-Bahnüberführung bei 

der Ortsverbindungsstraße Rieden nach 

Ketterschwang. Hierbei muss die Bahnlinie Buchloe-

Kaufbeuren gesperrt werden. In diesem Zeitfenster 

könnte die DB auch die Fundamente der Tännelebrücke 

kostengünstiger beseitigen. Auf Vorschlag des Ing.-

Büros Schütz könnte mit einer Entschädigungsleistung 

von 35.000 bis max. 50.000 Euro eine Vereinbarung 

ausgehandelt werden, bei der sich die Gemeinde von 

allen Folgekosten freistellen könnte. Sollte die 

Vereinbarung nicht zustande kommen, müsste die 

Gemeinde Jengen dann 2029 die Fundamente selber 

ausbauen lassen. Auch das Kostenrisiko und eine 

mögliche Gesetzesänderung durch die DB wurde hier in 

Betracht gezogen.  

 

Nach Rücksprache mit der RvS könnten für den Rückbau 

des Brückenoberbaus incl. Widerlager bis Oberkante 

Gelände Zuwendungen in Höhe von ca. 50 % in Aussicht 

gestellt werden. Ob die Fundament-Rückbaukosten oder 

die Entschädigungszahlung förderfähig sind, kann 

derzeit noch nicht gesagt werden. Nach einer groben 

Kostenschätzung durch das Ing.-Büro Schütz mit 

Rückbau Brückenüberbau und Widerlager bis 

Geländeoberkante einschließlich 

Entschädigungszahlung durch die Gemeinde Jengen, 

abzüglich einer möglichen Zuwendung der RvS würden 

aus heutiger Sicht rund 108.000 Euro anfallen.  

 

Der Gemeinderat stimmte mit 13 : 1 für diesen 

Vorschlag und die Einstellung der Kosten in den 

Haushaltsplan 2023-24. 
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Bekanntmachungen 

TOP 5: Bauanträge 

 

TOP 5.1 Antrag auf Baugenehmigung: 

Neubau eines Garagengebäudes mit 

Hackschnitzelheizung auf der Flur-Nr. 33, Gem. 

Ummenhofen,St.-Antonius-Straße 34 

 

Die Gemeinde Jengen hat in der Gemeinderatssitzung 

vom 14. November 2022 das gemeindliche 

Einvernehmen zum Neubau eines Garagengebäudes 

mit Hackschnitzelheizung auf dem Grundstück Flur-Nr. 

33 der Gemarkung Ummenhofen verweigert. Die Lage 

des geplanten Gebäudes ist dem bauplanrechtlichen 

Außenbereich zuzuordnen, der Bauherr dafür nicht 

privilegiert, ferner wurde die Ausführung als Pultdach 

bemängelt.  

 

Der Antragsteller hat jetzt eine abgeänderte, deutlich 

kleinere Eingabeplanung nachgereicht. Die Wandhöhen 

wurden deutlich reduziert, ebenso die Grundfläche, die 

Dachform in Satteldach abgeändert. Die Planung fügt 

sich nun in die Ortsrandlage ein und ordnet sich dem 

zugehörigen Gewerbebetrieb (Gaststätte) unter. Sie ist 

nach Ansicht des Landratsamtes Ostallgäu nach § 35 

Abs. 4 Nr. 6 BauGB als „bauliche Erweiterung eines 

zulässigerweise errichteten gewerblichen Betriebs, 

wenn die Erweiterung im Verhältnis zum vorhandenen 

Gebäude und Betrieb angemessen ist, 

genehmigungsfähig.  

 

Der Gemeinderat stimmte dem Bauvorhaben 

einstimmig zu.  

 

TOP 6: Anfrage der Kath. Filialkirchenstiftung  

St.-Felizitas, Weinhausen auf einen Zuschuss zur  

Reparatur des Stundenschlags im Kirchturm  

St.-Felizitas Weinhausen  

 

Mit Schreiben vom 19.12.2022 beantragt die Kath. 

Filialkirchenstiftung St. Felizitas Weinhausen einen 

Zuschuss zur Reparatur des Stundenschlags im 

Kirchturm der Kirche St. Felizitas Weinhausen. 

 

Im Rahmen der regelmäßigen Wartung sei im 

November 2022 festgestellt worden, dass der 

Stundenschlag im Kirchturm nicht mehr funktionsfähig 

sei. Für die Reparatur werden brutto ca. 4.100 Euro 

veranschlagt (Materialkosten, ca. 10 Arbeitsstunden, 

Reisekosten, gef. Kilometer). Notwendige 

Elektroarbeiten werden durch die Kirchenverwaltung in 

Eigenleistung erbracht. Insgesamt wird die Maßnahme 

ca. 5.000 Euro betragen.  

 

 

 

Da der Stundenschlag ein vertrauter Klang für alle 

Bürgerinnen und Bürger ist, frägt daher die 

Kirchenverwaltung an, ob die Gemeinde die Reparatur 

mit einem Zuschuss unterstützt.  

 

Gemäß dem am 10.02.2020 gefassten 

Gemeinderatsbeschluss könnte eine Beteiligung an den 

Kosten für die Reparatur des Stundenschlags in Höhe 

von 15 % der nicht durch anderweitige Zuschüsse 

gedeckten Investitionskosten in Aussicht gestellt 

werden. 15% von 5.000 Euro entsprechen 750 Euro.  

 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig den Zuschuss. 

Die Kosten sind im Haushaltsplan 2023 einzustellen.  

 

TOP 6: Bekanntgaben, Wünsche und Anregungen 

 

Bürgermeister Neuner berichtet von einem 

Wasserschaden im Kindergartenkeller Weinhausen, der 

infolge eines nicht ganz zugedrehten Auslaufventils 

entstanden ist. Für Verputzarbeiten im Neubau war 

dieser Wasseranschluss notwendig und daher nicht 

abgesperrt und mit einer Isolierbox vor Kälte geschützt.  

 

Gemeinderat Wirth wurde angesprochen, ob wegen der 

Straßenschäden an der Ortsverbindungsstraße 

Ummenhofen - Koneberg nicht eine Begrenzung auf 70 

km/h eingeführt werden könnte. Bgm. Neuner lässt das 

prüfen. 

 

Gemeinderat Tröber stellte fest, dass für Auswärtige, 

die von Rewe kommend in Richtung Ketterschwang 

fahren, die Einmündungen nach Jengen bzw. 

Weinhausen nachts kaum bzw. zu spät wahrnehmen 

und im letzten Moment abbremsen. In diesem Bereich 

gilt Tempo 60 km/h. Eine Ausleuchtung würde für mehr 

Sicherheit sorgen.  

 

Fritz Baumann 

 

 

 

 

Fundsachen 

 

Vom 10.-11.01.2023 wurde von unbekannt ein Haus-

schlüssel inkl. Anhänger in den gemeindlichen Briefkas-

ten eingeworfen. 

 

Fundsachen können zu den gewohnten Öffnungszeiten 

in der Gemeinde abgeholt werden. 
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Bekanntmachungen – Vereine / Institutionen 

Ehrenamtlicher Digitaler Helfer 

 

Die Gemeinde Jengen gibt bekannt, dass mit Blick auf 

das angestrebte Quartiermanagement in Jengen bereits 

ein ‚ehrenamtlicher digitaler Helfer‘ vor Ort ist um die 

Generation 60+ im Gemeindegebiet beim Umgang mit 

Smartphone, Tablet oder PC und den verschiedenen An-

wendungsprogrammen oder Fragen zu unterstützen. 

Dieser Helfer hat in einer 10stündigen Online-Schulung 

im Zeitraum vom 18.11. bis 16.12.2021 an einer Ausbil-

dung mit fünf Modulblöcken teilgenommen und sich 

damit qualifiziert.  

 

Koordiniert wird die ehrenamtliche Hilfe für digitale 

Helfer über das Rote Kreuz, Kreisverband Ostallgäu in 

Marktoberdorf, Frau Annett Filser, Telefon 08342-9669-

43 oder per Mail: fachstelle@kvoostallgaeu.brk.de. 

Wenn sie also Probleme mit der Handhabung etc. ihrer 

Geräte haben, wenden sie sich vertrauensvoll an das 

Rote Kreuz, die dann den Helfer vor Ort informiert. Nach 

Absprache kommt z.B. der Helfer zu Ihnen nach Hause 

oder an einen neutralen Ort und erklärt Ihnen am eige-

nen Gerät Ihre Fragen oder übt mit Ihnen. Was die digi-

talen Helfer nicht anbieten ist: Reparaturen am Gerät, 

keinen IT-Service, keine Nothilfe und auch keine Kauf-

beratung. Für die Hilfe entstehen Ihnen keine Kosten.  

 

 

 

 

Verwaltungsgemeinschaft Buchloe 

 

1. Steuertermin 

 

Am 15. Februar 2023 sind für das 1. Kalendervierteljahr 

2023 folgende Steuern und Abgaben zur Zahlung fällig:  

 

Grundsteuer              Vierteljahresrate 

Gewerbesteuer          Vorauszahlungsrate 

Hundesteuer              Jahresbetrag 

 

Alle Selbstzahler werden gebeten, für die rechtzeitige 

Einzahlung dieser Abgaben in die Kasse der Verwal-

tungsgemeinschaft Buchloe zu sorgen. 

 

Bei allen anderen Zahlungspflichtigen, die ein Last-

schriftmandat erteilt haben, werden die fälligen Be-

träge vom Konto eingezogen. 

 

 

 

 

 

 

+ + Vereine / Institutionen ++ 

 

 

 

 

Spielkreis 

 

Dienstag, 24.01.2023 

Schnipselbilder 

 

Faschings-/Frühlingsdeko im Spielkreisraum am 

Abend 

 

Dienstag, 31.01.2023 

Eierkarton-Masken / Spiegel basteln 

 

 

Informationen bei Heidi Busch 

Tel.: 08241/90199 

 

 

 

 

FC Jengen –  

Prävention 

   

Fit ins Frühjahr 

  

Ab Donnerstag, den 26.01.2023 jeweils von 18:30 bis 

19:30 Uhr sagen wir für 10 Abende dem inneren Schwei-

nehund den Kampf an. 

 

Nur wer rastet, rostet und nebenbei werden wir auch 

Spaß haben. Muskelkater ist nicht garantiert, lässt sich 

aber vielleicht nicht immer vermeiden. 

 

Wir haben jeweils für 15 Personen Platz und freuen uns 

auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die wie wir 

in einer kleinen Gruppe in das neue Jahr starten wollen. 

Wir treffen uns in der Gemeindehalle Jengen in beque-

mer Sportkleidung mit einem Handtuch - wer hat kann 

ihre/seine Faszienrolle mitbringen. 

 

Eine Bescheinigung für die Krankenkasse kann erstellt 

werden. 

Kosten: 40,- EUR für Nichtvereinsmitglieder, 30,- EUR 

für Vereinsmitglieder 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Wilhelm Haase 
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Vereine / Institutionen 

FC Jengen 

 

Gründung der Abteilung Turnen 

 

Am 08.12.2022 fand die 1. Mitgliederver-

sammlung der Turnabteilung des FC Jengen statt. Nach 

einer Begrüßung durch Sylvia Glas wurde die Gründung 

der Turnabteilung bekannt gegeben. Da die Turnabtei-

lung die größte Abteilung des Vereins ist, möchten sich 

die Turner im Verein besser positionieren. Durch einen 

Abteilungsbeitrag von 15 Euro sollen Verbesserungen 

für die Sparte Turnen erzielt und Kosten der Abteilung 

gedeckt werden.  

 

Neben dem Bürgermeister Herrn Neuner, allen Übungs-

leitern aus den 8 Turngruppen und der Vorstandschaft 

des FC Jengens waren auch viele „Turner“ anwesend um 

die Wahl der Abteilungsleitung und die Abstimmung 

zum Mitgliedsbeitrag durchzuführen. Eine Vorausschau 

auf die geplanten Aktivitäten wie die Papiersammelak-

tion, die Dorfmeisterschaft, der Tag der Vereine oder 

der anstehende Kinderfasching verdeutlicht, dass trotz 

der neuen Abteilung, der gesamte Verein als eine Ge-

meinschaft agiert und jeder Einzelne zum Helfen oder 

zur Teilnahme eingeladen ist. Mirco Mocsnik, 1. Vorsit-

zender des FC Jengens, gratulierte im Namen des Haupt-

vereins der neuen Abteilung und deren Leitung.  

 

 

Ein besonderer Dank gilt Sylvia Glas, die die Leitung in 

den letzten 20 Jahren übernommen hatte. Anschließend 

wurde noch auf die neue Abteilung Turnen in gemütli-

cher Runde angestoßen. 

 

Neue Abteilungsleitung: Birgit Burger (Abteilungsleite-

rin), Stefanie Heckel (Schriftführerin), Claudia Pauli (Bei-

sitzerin) und Patricia Hartwein (Stellvertreterin)  

 

 

 

 

FC Jengen 

 

Altpapiersammlungen: Termine 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bitten Sie, Ihr Altpapier über unsere regelmäßigen 

Altpapiersammlungen zu entsorgen. Die Einnahmen 

aus diesen Sammlungen gehen direkt in unsere Vereins-

kasse und tragen zu einem erheblichen Maße zu den 

Einnahmen des Vereins bei. 

Sie unterstützen unseren Verein damit ohne einen Ei-

genaufwand gleich doppelt, denn der Landkreis unter-

stützt unsere Sammlung mit jeweils rund 20 % der Ein-

nahmen. Das heißt, dass jeder Euro, den wir mit Ihrem 

Altpapier einnehmen, nochmals mit rund 20 Cent durch 

den Landkreis bezuschusst wird. Je mehr Altpapier Sie 

uns zur Verfügung stellen, desto mehr Unterstützung 

erhalten wir auch vom Landkreis. 

Unser Team wird deshalb dieses Jahr wieder an 6 Ter-

minen Ihr Altpapier jeweils immer am Samstag ab 9 Uhr 

abholen. 

 

28.01.2023 

25.03.2023 

20.05.2023 

22.07.2023 

23.09.2023 

25.11.2023 

 

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Altpapier ab 9 Uhr vor 

Ihren Hauszugängen an der Straße gut erreichbar plat-

ziert ist, so dass es nicht übersehen werden kann. Bitte 

achten Sie zudem auf eine gute Verschnürung oder Ver-

packung in alten Kartons. Sollte es an diesem Tag bzw. 

am Vortag regnen oder schneien, bitten wir Sie, die Kar-

tons und Papierbündel nach Möglichkeit mit einer Plane 

abzudecken. Dies erleichtert die Aufnahme durch unser 

„Entsorgungsteam“ und das Beladen. Im Namen des FC 

Jengen bedanke ich mich für die Unterstützung im letz-

ten Jahr und würde mich freuen, wenn Sie unsere Alt-

papiersammlungen weiterhin unterstützen.  

 

Noch zwei wichtige Hinweise: 

Wir kündigen die Altpapiersammlungen wieder jeweils 

in den Gemeindeblättern vorab nochmals an. Dennoch 

bitten wir Sie, die o.g. Termine in Ihren Kalender einzu-

tragen. Zudem nochmals der Hinweis: Sollten Sie Ihr 

Altpapier nicht am Tage der Sammlung rausstellen kön-

nen (bspw. urlaubsbedingt nicht zuhause), kontaktie-

ren Sie uns gerne vorab. Wir finden dann eine entspre-

chende Lösung. Grundsätzlich können auch größere 

Mengen aufgenommen werden. Auch in diesem Fall ru-

fen Sie uns gerne an. Wir planen das dann entsprechend 

ein. Gerne können Kartons auch direkt am Vortag der 

Sammlung direkt am Container am Sportgelände abge-

stellt werden. Bei Fragen und Anregungen stehe ich 

Ihnen unter der unten genannten Telefonnummer 

gerne zur Verfügung. Mit den besten Wünschen für das 

neue Jahr 2023 verbleibe ich mit sportlichem Gruß 

 

Christian Pacher      Tel. 0171 38 130 38

ACHTUNG: 

Die erste Altpapier-Sammlung findet 

dieses Jahr am Samstag, 28.01.23, also nächste 

Woche, statt.  
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Vereine / Institutionen 

FC Jengen 

 

Dart im Vereinsheim 

 

Wir alle haben mit dem  

???German Giant??? mitgefiebert. Nach der Dart-WM 

ist sicherlich die ein oder andere Dartscheibe vom Dach-

boden geholt worden, um es den Profis gleichzutun. 

 

Im FC Jengen hat sich nun eine kleine Gruppe gefunden, 

die regelmäßig im Vereinsheim Dart spielen möchte. 

Wir treffen uns *jeden 1. Mittwoch im Monat um 19:00 

Uhr im Vereinsheim* um Dart zu spielen. 

 

Hast Du Lust in geselliger Runde mitzuspielen, dann 

komm einfach vorbei. 

 

Die Dartfreunde Jengen 

 

 

 

 

Freiwillige Feuerwehr Eurishofen 

 

Einladung Jahreshauptversammlung 

 

Die Freiwillige Feuerwehr Eurishofen lädt alle aktiven 

und passiven Mitglieder sowie Freunde und Gönner 

zur Jahreshauptversammlung am 

 

Freitag, 03.02.2023, 20:00 Uhr 

in den Pfarrhof Eurishofen 

 

recht herzlich ein. 

 

Tagesordnung: 

 

1. Begrüßung 

2. Totengedenken 

3. Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung 

4. Kassenbericht 

5. Bericht Kommandant 

6. Bericht Vorsitzender 

7. Grußworte Bürgermeister und Kreisbrandmeister 

8. Abstimmung über Durchführung Floriansmesse 

2027 

9. Planungen für das Jahr 2023 

10. Wünsche und Anträge 

 

Gerhard Schmid 

1. Vorsitzender 

 

Josef Meder 

1. Kommandant 

Sportschützenverein 

Adler Beckstetten e.V. 

 

 

Schießtermine 2023 

 

Fr. 20.01.23 

 

Königsschießen 2023 

Sa. 28.01.23 

 

Schützenball 2023 

Beginn 19:30 Uhr 

Fr. 03.02.23 

 

Vereinsmeisterschaft 2023, 

1. Durchgang 

Fr. 10.02.23 

 

VM 2. Durchgang 

Fr. 17.02.23 

 

VM 3. Durchgang 

Fr. 24.02.23 

 

VM 4. Durchgang 

Fr. 03.03.23 

 

VM 5. Durchgang 

Fr. 10.03.23 

 

Generalversammlung 2023 

Fr. 17.03.23 

 

Nachholtermin  

Vereinsmeisterschaft 

Fr. 24.03.23 

 

VM 6. Durchgang 

 

Beginn der Schießabende jeweils um 19:30 Uhr im 

Schützenheim. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Im Namen der Vorstandschaft 

Thomas Seeberger 

 

 

 

 

Einladung zum  

Schützenball 2023 

 

Wann?  

Samstag, 28. Januar – 19:30 Uhr 

Wo?   

Schützenheim Beckstetten 

 

Wir wollen gemeinsam die neuen Schützenkönige aus-

zeichnen und den Abend bei Tanz und Musik verbrin-

gen. 

Zur Unterhaltung spielt die Band TRISTAR und die SVO 

Garde aus Germaringen wird uns mit ihren Auftritten 

begeistern. 

Für das leibliche Wohl in Form von Speis und Trank ist 

bestens gesorgt. 

Wir freuen uns, mit euch einen gemeinsamen Abend im 

Schützenheim zu verbringen. 

 

 

Im Namen der Vorstandschaft 

Thomas Seeberger 
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Vereine / Institutionen 

Pfarrgemeinderat Jengen-Ummenhofen 

 

Das neue Jahr beginnt in der Pfarrei St. Martin Jen-

gen mit einer guten Nachricht 

 

Beim Neujahrsgottesdienst in Jengen durfte Pfarrer Jan 

Forma nun die Neubürgerin Monika Hagenmaier als 

neue Mesnerin begrüßen. Sichtlich erfreut stellte er sie 

kurz vor und wünschte ihr von Herzen Gottes Segen 

und viel Freude und Erfüllung bei ihrer neuen Tätigkeit. 

Einem Neuanfang geht auch immer ein Abschied voraus 

und so wurde bei diesem Gottesdienst auch die bishe-

rige Mesnerin, Frau Renate Huber, offiziell verabschie-

det. Sie wird für eine gewisse Übergangszeit ihre Nach-

folgerin noch einarbeiten und unterstützen. 

Vor 20 Jahren entschloss sich unsere Frau Huber den 

Mesnerdienst in Jengen anzutreten. Sie hat in dieser 

Zeit mit 3 Pfarrern zusammengearbeitet. Immer voller 

Fleiß, Verantwortung, Gottes Liebe und ihrem festen 

Glauben. Dabei hat sie nie auf die Uhr geachtet oder sich 

an die Zeit gehalten, die eigentlich in ihrem Arbeitsver-

trag mit der Diözese stand. Unzählige Stunden ver-

brachte Frau Huber in ihrer Kirche, bei Gottesdiensten, 

Andachten, Rosenkranzgebet, Sterbeglocken läuten, 

sich um die Ministranten kümmern und vieles mehr. 

Gerade in der Zeit ohne Pfarrgemeinderat liefen bei 

Frau Huber alle Fäden zusammen. Unsere Renate war 

und ist Ansprechpartnerin für alle des kirchlichen Le-

bens in Jengen. Bei all dem war sie stets mit ihrem Her-

zen, mit Leib und Seele dabei. 

Nach seiner sehr persönlichen und emotionalen Dan-

kesrede, überreichte Pfarrer Jan Forma Frau Huber Blu-

men des Dankes. Auch Frau Olga Altheimer, Mesnerin 

in Ummenhofen, die immer wieder hilfsbereit zur Seite 

stand und Frau Huber im Krankheitsfall vertrat, erhielt 

Blumen und Worte des Dankes. Der Pfarrgemeinderat 

und die Kirchenverwaltung werden Frau Huber noch in 

einer eigenen Feier verabschieden. 

 

 

 

Jagdgenossenschaft Eurishofen 

 

Das Jagdessen der Jagdgenossenschaft Eurishofen fin-

det heuer am  

 

Sonntag den 22. Januar 2023 um 11:30 Uhr  

im Gasthaus Bronner in Schwäbishofen  

 

statt. Die Jagdpächter und die Vorstandschaft laden 

hiermit alle Jagdgenossen mit Begleitung herzlich ein.  

 

Die Vorstandschaft   

Ball der Vereine 

 

Im Musikerheim in Jengen findet  

 

am 11.02.23 um 20:00 Uhr  

 

wieder der Ball der Vereine statt.  

Einlass ist bereits um 19:00 Uhr.  

 

Für musikalischen Schwung sorgt die Party- Band B12 

(www. b12band.de) und der Auftritt der WAALONIA 

sorgt sicherlich für weitere tolle Stimmung. Die veran-

staltenden Vereine - Radfahrverein Concordia, der Mu-

sikverein, die Freiwillige Feuerwehr und der FC Jengen 

freuen sich auf Euren Besuch.  

 

 

 

 

 

 

 

Bürgerverein Gemeinde Jengen e. V.  

 

Einladung zur Mitgliederversammlung 

 

am Freitag, den 03. März 2023  

um 19:30 Uhr  

im Gemeindehaus Jengen  

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Bericht des Vorstands 

3. Bericht der Kassiererin 2021 und 2022 

4. Entlastung der Vorstandschaft 2021 und 2022 

5. Neuwahlen 

6. Bekanntgaben, Wünsche und Anträge  

 

Hiermit werden alle Mitglieder sowie alle Freunde und 

Interessierte herzlich eingeladen. 

 

Günther Rohrmoser 

Erster Vorsitzender 

 

Ein paar Positionen in der Vorstandschaft sind neu zu 

besetzen. Bei Interesse oder Fragen kann man sich sehr 

gerne schon vorab bei Stephanie Ledwa (015115857960) 

melden. Gerne können sich auch neue oder zukünftige 

Vereinsmitglieder engagieren! 
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Vereine / Institutionen 

Familienstützpunkt Buchloe 

 

Der Familienstützpunkt bietet u.a. folgende Kurse an: 

 

Wechseljahre – Zeit der Veränderung 

31.01.2023 20.00 – 21.30 Uhr 

(Teilnahmegebühr 10,- EUR) 

 

Geschwisterstreit 

02.02.2023 19.30 – 21.00 Uhr 

(kostenlos) 

 

Weitere Informationen und Anmeldung unter: 

Familienstützpunkt, Kinderschutzbund Buchloe, Adolf-

Müller-Str. 7, 86807 Buchloe, Tel. 08241/6866 oder 

www.kinderschutzbund-buchloe.de 

familienstuetzpunkt@kinderschutzbund-buchloe.de 

 

 

 

 

Bücherei  

St. Vitus Weicht 

 

 

Öffnungszeiten Bücherei St. Vitus in Weicht: 

Montag, 16:00 – 18:00 Uhr 

Donnerstag, 18:00 – 20:30 Uhr 

 

Telefon (während der Öffnungszeit): 08241/9615085 

E-Mail: buecherei-weicht@gmx.de 

Internet: www. buecherei-weicht.de 

 

 

 

 

Termine der  

Freiwilligen  

Feuerwehren 

 

01.02.2023 FF Jengen 

19.30 Uhr Stationsausbildung THL-EH-AGT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Termine 

 

20.01.2023 20.00 Uhr 

Jahreshauptversammlung des Musikvereins Jen-

gen e.V. 

 

22.01.2023 12.00 Uhr 

Jagdessen der Jagdgenossenschaft Eurishofen 

 

28.01.2023 9.00 Uhr 

Altpapiersammlung des FC Jengen 

 

28.01.2023 19.30 Uhr 

Schützenball des Sportschützenvereins Beckstet-

ten 

 

02.02.2023 17.00 Uhr 

Bastel-Vorlesenachmittag in der Bücherei Weicht 

 

03.02.2023 20.00 Uhr 

Jahreshauptversammlung der FF Eurishofen 

 

04.02.2023 15.00 Uhr 

Weiberkränzle des Obst- u. Gartenbauvereins 

Weicht 

 

04.02.2023 20.00 Uhr 

Faschingsfete der FF Weinhausen 

 

 

Wichtiger Hinweis: 

Veranstaltungstermine sind im Internet unter 

www.jengen.de abrufbar! 

Ergänzungen und Änderungen, die uns mitgeteilt wer-

den, pflegen wir laufend ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderschutzbund-buchloe.de/
mailto:familienstuetzpunkt@kinderschutzbund-buchloe.de
mailto:buecherei-weicht@gmx.de
http://www.jengen.de/


Jengener Nachrichten Nr. 02-23, 21.01.2023, Seite 11 

 

 

 

 

 

Kirchennachrichten – Gottesdienstordnung 

+ + Kirchennachrichten + + 

 

 

 

 

Kontaktdaten Pfarreiengemeinschaft Waal-Jengen 

 

Pfarrer Jan Forma  08241 9184850 

Pater Jerry Kurian  0159 0625 1839 

Diakon Hermann Neuner 08246 734 

Diakon Helmut Wahl  0151 1890 9973 

 

Pfarrbüro Waal 

Ritter-v.-Herkomer-Str. 25, 86875 Waal 

Tel. 08246 969770  FAX 08246 96977-20 

Mail pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de 

 

Pfarrbüro Jengen 

Hans-Seeberger-Weg 1, 86860 Jengen 

Tel. 08241 4712  FAX 08241 4349 

Mail pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de 

 

Präsenzzeiten: 

Montag  JE 09:00 – 11:00 Uhr 

Dienstag WA 09:00 - 12:00 Uhr 

Mittwoch JE 17:00 – 19:00 Uhr 

Donnerstag WA 09:00 – 12:00 Uhr 

Freitag  WA 14:00 – 17:00 Uhr 

 

 

 

 

Gottesdienstordnung vom 

21.01.2023 bis 05.02.2023 

Samstag., 21.01.  

EU  19:15 Uhr Vorabendmesse 

JE  19:15 Uhr Vorabendmesse 

Sonntag., 22.01.  

BE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

BR  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

WP  09:30 Uhr Wortgottesfeier 

WE  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

WA  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

WS  11:00 Uhr Taufe Franziska Fichtl 

Montag., 23.01.  

WA  16:30 Uhr Rosenkranz 

JE  17:00 Uhr Rosenkranz 

Dienstag., 24.01.  

WA  16:00 Uhr Messfeier 

BE  19:15 Uhr Messfeier 

 

Mittwoch., 25.01.  

JE  08:30 Uhr Messfeier 

BR  16:00 Uhr Messfeier 

WA  16:30 Uhr Rosenkranz 

Donnerstag., 26.01.  

EH  08:30 Uhr Messfeier 

WE  19:15 Uhr Messfeier 

SW  19:15 Uhr Messfeier 

Freitag., 27.01.  

WP  16:00 Uhr Rosenkranz 

WS  19:15 Uhr Messfeier mit Vorstellung der Erst-

kommunionkinder 

Samstag., 28.01.  

JE  16:00 Uhr Rosenkranz 

WE  19:15 Uhr Vorabendmesse mit Vorstellung der 

Erstkommunionkinder 

WA  19:15 Uhr Vorabendmesse mit Vorstellung der 

Erstkommunionkinder 

Sonntag., 29.01.  

JE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst mit Vorstellung der 

Erstkommunionkinder 

EU  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

BE  09:30 Uhr Wortgottesfeier mit Vorstellung der 

Erstkommunionkinder 

EH  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

WP  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst mit Vorstellung der 

Erstkommunionkinder 

UM  11:00 Uhr Taufe Emily Paule 

Montag., 30.01.  

WA  16:30 Uhr Rosenkranz 

JE  17:00 Uhr Rosenkranz 

Dienstag., 31.01.  

WA  16:00 Uhr Wortgottesfeier 

BE  19:15 Uhr Messfeier 

WS  19:15 Uhr Messfeier 

Mittwoch., 01.02.  

JE  08:30 Uhr Messfeier 

BR  16:00 Uhr Messfeier 

WA  16:30 Uhr Rosenkranz 

Donnerstag., 02.02.  

WE  19:15 Uhr Messfeier mit Kerzenweihe 

EU  19:15 Uhr Messfeier mit Kerzenweihe 

Freitag., 03.02.  

Krankenkommunion für alle Pfarreien 

WA  08:30 Uhr Messfeier 

WP  16:00 Uhr Rosenkranz 

JE  19:15 Uhr Anbetung bis 20:00 Uhr 

 

 

mailto:pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de
mailto:pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de
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Gottesdienstordnung – Evangelischer Kirchenanzeiger - Anzeigen 

Samstag., 04.02.  

BE  10:30 Uhr Taufe 

JE  16:00 Uhr Rosenkranz 

EU  19:15 Uhr Vorabendmesse mit Blasiussegen 

WP  19:15 Uhr Vorabendmesse mit Kerzenweihe u. 

Blasiussegen 

Sonntag., 05.02.  

WA  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst mit Kerzenweihe u. 

Blasiussegen 

WE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst mit Blasiussegen 

JE  09:30 Uhr Wortgottesfeier mit Kerzenweihe u. 

Blasiussegen 

BR  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst mit Kerzenweihe u. 

Blasiussegen 

BE  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst zum Patrozinium 

mit Kerzenweihe u. Blasiussegen 

JE  19:15 Uhr Bruderschaftsgebet 

 

JE Jengen WA Waal 

UM Ummenhofen WP Waalhaupten 

EU Eurishofen EH Emmenhausen 

SW Schwäbishofen BR Bronnen 

BE Beckstetten 

WE Weicht 

WS Weinhausen 

 

 

 

 

Evangelisch-Lutherische 

Kirchengemeinde  

Hoffnungskirche 

 

 

Kirchenanzeiger KW 4  

Sonntag, 22.01.2023  

10:00 Uhr Familiengottesdienst am 3. Sonn-

tag nach Epiphanias (Rel.Päd. 

Wappler und Team) 

 

  

Donnerstag, 26.01.2023  

14:00 Uhr Joker Spielerunde 

 

19:00 Uhr Männerstammtisch 

20:00 Uhr S(w)inging Gospel 

20:00 Uhr Arbeitskreis Neuzugezogene 

  

Freitag, 27.01.2023  

10:00 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim 

Buchloe 

Kirchenanzeiger KW 5  

Sonntag, 29.01.2023  

10:00 Uhr Gottesdienst am letzten Sonntag 

nach Epiphanias (Pfr. Fait) 

  

Montag, 30.01.2023 

19:00 Uhr Frauenrunde „Die Geschichte der 

Naturheilkunde bzw. der Medi-

zin“  

Marita Schirmacher 

  

Donnerstag, 02.02.2023  

15:30 Uhr LEGO-Bibelbautage 

 

20:00 Uhr S(w)inging Gospel 

  

Freitag, 03.02.2023  

15:30 Uhr LEGO-Bibelbautage 

 

  

 

Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen unse-

rer Kirchengemeinde finden Sie auf  

www.buchloe-evangelisch.de 

 

 

 

 

+ + Anzeigen + + 

 

 

 

Kontaktstelle Demenz/Buchloe 

Tel. 08241/9974780 

Kostenlose Information/Beratung 

Unterstützung durch ehrenamtliche Demenzhelfer  

 

 

 

 

Pärchen mit zwei Katzen sucht eine 3-Zimmer-

Wohnung mit Stellplatz, Garage und Kellerabteil. 

Tel. 0170/4761363 

 

  

http://www.buchloe-evangelisch.de/
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